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1. Allgemeines

1.1 Dieses Organisationsreglement wird in Anwendung von Art. 716 b und 718 OR sowie Art.12 der Statuten erlassen.

1.2 Dieses Reglement regelt die Führung der Appenzellerland Regionalmarketing AG (nachstehend kurz ARAG genannt) und insbesondere die Aufgaben- und Kompetenzabgrenzung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsführung. 

2. Generalversammlung

2.1 Die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Durchführung der Generalversammlung richten sich nach Art. 698 ff. OR und Art. 7 ff. der Statuten.

3. Verwaltungsrat

3.1 Die Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsrates richten sich nach Art. OR 707 ff. OR und Art. 11 ff. der Statuten.

3.2 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben (Art. 716 a OR):

· Die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen

· Die Festlegung der Organisation

· Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist

· Die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

· Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Person

· Die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse

· Die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung

· Beschlüsse zur Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen

· Ernennung der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen

· Regelmässiger Austausch mit dem VR der Appenzellerland Tourismus AG

3.3 Der Verwaltungsrat überträgt die Geschäftsführung dem Geschäftsführer, welcher dafür im Rahmen des Gesetzes, der Statuten und dieses Reglements die Verantwortung trägt. Der Verwaltungsrat behält sich vor, diese Übertragung jederzeit ganz oder teilweise rückgängig zu machen oder zu modifizieren.

3.4 Der Verwaltungsrat lässt sich mindestens vierteljährlich über den Stand der geplanten Aktionen, die Entwicklung, besondere Probleme und Risiken sowie die Aussichten schriftlich oder anlässlich einer Verwaltungsratssitzung mündlich orientieren.


3.5 Folgende Geschäfte müssen ausdrücklich dem Verwaltungsrat vorgelegt werden und bedürfen seiner ausdrücklicher Zustimmung:

· Anstellung, Entlassung und Anstellungsbedingungen von Mitarbeitern

· Unterschriftsberechtigung generell und gegenüber Banken

· Einleitung von Prozessen

· Eingehen von Garantien und Bürgschaftsverpflichtungen

· Kauf, Verkauf oder Miete von Liegenschaften

· Festlegung der Marketingstrategie

· Genehmigung von Jahresprogramm und Voranschlag

· Einmalige Ausgaben von Fr. 5000.00 ausserhalb des Kommunikationskonzeptes

· Abschluss von langfristigen und bedeutsamen Verträgen

· Festlegung von Stellen, Gehältern und Entschädigungen

· Festlegung der allgemeinen Anstellungsbedingungen

4. Geschäftsführung

4.1 Die Geschäftsführung ist zu sämtlichen Handlungen ermächtigt, soweit diese gemäss Gesetz, Statuten und diesem Reglement nicht der Generalversammlung oder dem Verwaltungsrat vorbehalten sind.

4.2 Die Geschäftsführung regelt im Rahmen dieses Reglements selbständig die weitere Organisation der ARAG. Sie legt diese Regelung vom Verwaltungsrat zur Kenntnis vor und orientiert ihn über wesentliche Änderungen.

4.3 Die Geschäftsführung bereitet die Verwaltungsratsgeschäfte zusammen mit dem Präsidenten vor (insbesondere Jahresabrechnung, Jahresbudget, Geschäftsbericht) und vollzieht die Beschlüsse des Verwaltungsrates.

4.4 Die Geschäftsführung vertritt die ARAG gegen aussen und gegen innen, soweit in speziellen Fällen der Verwaltungsrat die Vertretung nicht selbst beansprucht. Veröffentlichungen (Presse, andere Medien) sind einer Delegation des Verwaltungsrates vorher zu unterbreiten.

4.5 Für die detaillierte Beurteilung von Prospekten, Werbemassnahmen usw. steht der Geschäftsführung eine Delegation des Verwaltungsrates zur Verfügung. Diese Delegation wird jeweils durch den Verwaltungsrat bestimmt.

4.6 Der Geschäftsführer orientiert die Partner und interessierte Kreise über sämtliche Aktionen rechtzeitig und pflegt einen intensiven, periodischen Informationsaustausch mit ihnen.
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